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-Entwurf- 

 

Satzung vom ____.05.2026 

zur 5. Änderung der 

Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck 

vom 01.09.2014 

 

Präambel 

Auf Grund von § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Gemeinde Schermbeck am 21. Mai 

2026 mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder folgende Satzung beschlossen: 

 

Artikel 1 
 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck vom 01.09.2014 in der Fassung vom 
13.12.2023 wird wie folgt geändert: 
 
 

§ 3 Gleichstellung von Frau und Mann sowie von Menschen mit Behinderungen 
erhält folgende Fassung: 

 
(1) Der Bürgermeister bestellt eine hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte. 
 
(2) Der Bürgermeister bestellt eine Stellvertreterin der Gleichstellungsbeauftragten für 

den Aufgabenbereich der §§ 17, 18, 19 Abs. 1 LGG. 
 
(3) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der 

Gemeinde mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die 
Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer 
gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Dies sind insbesondere 
soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen, einschließlich 
Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche. Die 
Gleichstellungsbeauftragte wirkt insbesondere bei der Aufstellung und Änderung des 
Gleichstellungsplans sowie bei der Erstellung des Berichtes über die Umsetzung des 
Gleichstellungsplans mit.  

 



(4) Der Bürgermeister unterrichtet die Gleichstellungsbeauftragte über geplante 
Maßnahmen gemäß Abs. 3 rechtzeitig und umfassend. 

 
(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann, soweit Beratungsgegenstände ihres 

Aufgabenbereichs behandelt werden, an Sitzungen des Verwaltungsvorstands, des 
Rates und seiner Ausschüsse teilnehmen.  

 
Ihr ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie kann die Öffentlichkeit über 
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs unterrichten. Hierüber ist der Bürgermeister 
vorab zu informieren.  

 
Die Letztentscheidung, ob ein Beratungsgegenstand eine Angelegenheit des 
Aufgabenbereichs der Gleichstellungsbeauftragten ist, obliegt dem Bürgermeister als 
Dienstvorgesetzter und als Vorsitzender des Rates bzw. bei Ausschusssitzungen 
dem Ausschussvorsitzenden. 

 
(6) Die Vorlagen und Vorinformationen zu Beratungsgegenständen, die den übrigen 

Rats- bzw. Ausschussmitgliedern zugesendet werden, sind spätestens gleichzeitig 
auch der Gleichstellungsbeauftragten zuzuleiten, sofern Angelegenheiten ihres 
Aufgabenbereichs in Frage stehen.  

 
(7) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich 

berühren, den Beschlussvorlagen des Bürgermeisters widersprechen; in diesem Fall 
hat der Bürgermeister den Rat zu Beginn der Beratung auf den Widerspruch und 
seine wesentlichen Gründe hinzuweisen.  

 
(8) Rat und Verwaltung der Gemeinde Schermbeck fühlen sich verpflichtet, die 

Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern 
sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in 
der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbst bestimmende Lebensführung 
zu ermöglichen. Die Belange der Behinderten im Sinne des Gesetzes zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen werden von einem bzw. einer vom 
Rat bestellten Behindertenbeauftragten wahrgenommen. 

 
 

§ 4 Digitale und hybride Durchführung von Sitzungen in besonderen 
Ausnahmefällen 

wird neu eingefügt: 
 

(1) In besonderen Ausnahmefällen wie Katastrophen, einer epidemischen Lage oder 
anderen außergewöhnlichen Notsituationen kann die Durchführung von Sitzungen 
des Rates und der Ausschüsse in digitaler Form erfolgen (digitale Sitzung), sofern die 
dafür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind (§ 47a Abs. 1 GO NRW). 

 

(2) Der Rat stellt das Vorliegen eines Ausnahmefalles nach § 47a Abs. 1 GO NRW mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder fest und entscheidet zugleich 
darüber, ob infolgedessen digitale oder hybride Sitzungen durchgeführt werden. In 
dem Beschluss ist festzulegen, für welchen Zeitraum Sitzungen in digitaler oder 
hybrider Form durchgeführt werden (längstens für einen Zeitraum von zwei Monaten) 
und ob die Durchführung in digitaler oder hybrider Form für den Rat und die 
Ausschüsse gelten soll. Die Beschlussfassung kann in einer Sitzung des Rates, durch 
Stimmabgabe im Umlaufverfahren oder in geeigneter elektronischer Form, die die 
Textform wahrt, erfolgen. Die Beschlussfassung soll so rechtzeitig erfolgen, dass die 
Frist des § 47 Abs. 2 GO NRW gewahrt werden kann. Die Verlängerung ist bei einem 
weiteren Andauern des besonderen Ausnahmefalles möglich. Für den Beschluss 
über eine Verlängerung gelten die vorgenannten Sätze entsprechend. 



 
(3) Die Aufhebung eines Beschlusses nach Abs. 2 ist im Rat mit der Mehrheit der 

Stimmen der Mitglieder des Rates zulässig. 
 
 

§ 4 (Unterrichtung der Einwohner) wird zu § 5 
 
 

§ 6 Anregungen und Beschwerden (vormals § 5) 
erhält folgende Fassung: 

 
(1) Einwohner, die seit 3 Monaten in der Gemeinde Schermbeck wohnen, haben das 

Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen in Textform nach § 126b 
BGB mit Anregungen oder Beschwerden an den Rat zu wenden. Anregungen und 
Beschwerden müssen Angelegenheiten betreffen, die in den Aufgabenbereich der 
Gemeinde Schermbeck fallen. 

 

(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde 
Schermbeck fallen, sind vom Bürgermeister an die zuständige Stelle 
weiterzuleiten. Angelegenheiten, deren vollständige Erledigung durch schlichtes 
Verwaltungshandeln bereits erfolgt ist, sind nicht in den Rat einzubringen. Der 
Antragssteller ist über die Weiterleitung nach Satz 1 bzw. über die erfolgreiche 
Erledigung seines Begehrens nach Satz 2 zu unterrichten. 

 

(3) Eingaben von Einwohnern, die 
 

1. weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, 
Erklärungen, Ansichten etc.),  

2. inhaltlich mit bereits früher eingereichten Anregungen oder Beschwerden 
identisch sind, 

3. den Inhalt eines Strafgesetzes erfüllen oder 
4. als rechtsmissbräuchliche Inanspruchnahme von öffentlichen Stellen 

anzusehen sind 
 

sind ohne Beratung vom Bürgermeister zurückzugeben. 

(4) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden i. S. von Abs. 1 bestimmt 
der Rat den Haupt- und Finanzausschuss. 

 
(5) Der für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden nach Abs. 4 zuständige 

Ausschuss hat diese inhaltlich zu prüfen. Danach überweist er sie an die zur 
Entscheidung berechtigte Stelle. Bei der Überweisung kann er Empfehlungen 
aussprechen, an die die zur Entscheidung berechtigte Stelle nicht gebunden ist. 

 
(6) Das Recht des Rates, die Entscheidung einer Angelegenheit, die den Gegenstand 

einer Anregung oder Beschwerde bildet, an sich zu ziehen, bleibt unberührt. (§ 41 
Abs. 2, 3 GO NRW) 

 
(7) Dem Antragsteller kann aufgegeben werden, Anregungen oder Beschwerden in 

der für eine ordnungsgemäße Beratung erforderlichen Anzahl einzureichen, sofern 
eine Vervielfältigung seitens der Gemeinde nicht oder nur mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand oder unverhältnismäßig hohen Kosten möglich wäre. Die 



Beratung kann in diesen Fällen bis zur Einreichung der notwendigen Unterlagen 
ausgesetzt werden. 

 

(8) Der Antragsteller ist über die Stellungnahme des nach Abs. 4 zuständigen 
Ausschusses durch den Bürgermeister zu unterrichten. 

 
 

§ 6 (Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder) wird zu § 7 
 
 

§ 8 Dringlichkeitsentscheidungen (vormals § 7) 
erhält folgende Fassung: 

 
Eilentscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses oder Dringlichkeitsentscheidungen 

des Bürgermeisters mit einem Ratsmitglied (§ 60 Abs. 1 GO NRW) bedürfen der Schriftform. 

 
§ 9 Ausschüsse (vormals § 8) 

erhält folgende Fassung: 
 

(1) Der Rat beschließt, welche Ausschüsse außer den in der Gemeindeordnung oder in 
anderen gesetzlichen Vorschriften vorgeschriebenen Pflichtausschüssen gebildet 
werden. Die Zahl der Ausschussmitglieder soll ungerade sein.  

 
(2) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in den in der Zuständigkeitsordnung festgelegten 

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs die Entscheidungen dem Bürgermeister zu 
übertragen. 

 
(3) Der Rat kann sich durch Ratsbeschluss für einen bestimmten Kreis von Geschäften 

oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehalten.  
 
(4) Der Rat stellt für die Arbeit der Ausschüsse allgemeine Richtlinien in Form einer 

Zuständigkeitsordnung auf.  
 
(5) Die Aufgaben des Finanzausschusses werden vom Hauptausschuss 

wahrgenommen. Dieser führt die Bezeichnung: Haupt- und Finanzausschuss.  
 
(6) Die Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz NRW vom 13. April 2022 (GV. NW. 

S. 661) in der jeweils gültigen Fassung werden dem Planungs-, Umwelt- und 
Mobilitätsausschuss zugewiesen. An den Beratungen von Aufgaben nach dem 
Denkmalschutzgesetz sollen zusätzlich für die Denkmalpflege sachverständige 
Bürger mit beratender Stimme teilnehmen (§ 21 Abs. 5 Denkmalschutzgesetz - 
DSchG).  

 
(7) Die Vorsitzenden der Ausschüsse können vom Bürgermeister jederzeit Auskunft über 

die Angelegenheiten verlangen, die zum Aufgabenbereich ihres Ausschusses 
gehören; sie haben insoweit zum Zwecke der Unterrichtung ihres Ausschusses auch 
das Recht auf Akteneinsicht.  

 
 

§ 10 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Fahrkosten (vormals § 9) 
erhält folgende Fassung 

 
(1) Die Anzahl ersatzpflichtiger Fraktionssitzungen wird auf 12 Sitzungen pro Jahr 

beschränkt. 



 

(2) Die Ratsmitglieder erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form eines 
monatlichen Pauschalbetrages nach Maßgabe der EntschVO NRW (§ 2 Abs. 1 Nr. 
2). 

 
(3) Sachkundige Bürger, sachkundige Einwohner sowie beratende Mitglieder des 

Bildungs-, Ordnungs- und Sozialausschusses erhalten für die im Rahmen der 
Wahrnehmung ihrer Funktion erforderliche Teilnahme an Ausschuss- und 
Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der EntschVO NRW. Ein 
stellvertretendes Ausschussmitglied, das nicht Ratsmitglied ist, erhält unabhängig 
vom Eintritt des Vertretungsfalles für die im Rahmen seiner Mandatsausübung 
erforderliche Teilnahme an Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld. Ein Sitzungsgeld 
wird auch gewährt für die Teilnahme an Unterausschüssen, Arbeitskreisen und 
Beiräten, die der Rat eingesetzt hat. 

 
(4) Stellvertretende Bürgermeister nach § 67 Abs. 1 GO NRW – erhalten neben den 

Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 GO NRW zustehen, eine 
Aufwandsentschädigung nach § 46 GO NRW i. V. m. der EntschVO NRW. 

 
(5) Fraktionsvorsitzende, bei Fraktionen ab 8 Mitgliedern auch ein stellvertretender 

Vorsitzender, mit mindestens 16 Mitgliedern auch zwei stellvertretende 
Vorsitzende und mit mindestens 24 Mitgliedern auch drei stellvertretende 
Vorsitzende - erhalten neben den Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern nach 
§ 45 GO NRW zustehen, eine Aufwandsentschädigung nach § 46 GO NRW i. V. 
m. der EntschVO NRW. 

 
(6) Sofern der jeweilige Fraktionsvorsitz im Wege einer Doppelspitze ausgeübt wird (§ 

5 Abs. 8 EntschVO NRW), wird die zusätzliche Aufwandsentschädigung geteilt und 
jeweils hälftig ausgezahlt. Wenn einer Fraktion eine zusätzliche Entschädigung für 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende zusteht und anstelle der Bestellung einer 
Stellvertretung eine Doppelspitze gebildet wird, wird die Summe der zusätzlichen 
Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitz und stellvertretenden 
Fraktionsvorsitz geteilt und jeweils hälftig ausgezahlt. 

 
(7) Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates grundsätzlich 

eine zusätzliche Aufwandsentschädigung nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO NRW 
i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 EntschVO NRW erhalten, werden gemäß § 46 Abs. 2 Satz 
2 Nr. 1 GO NRW folgende weitere Ausschüsse ausgenommen: 
Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Schermbeck. 

 
(8) Die Gewährung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung für den 

Ausschussvorsitz im Wahlprüfungsausschuss ist kraft Gesetzes (§ 46 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 2 GO NRW) ausgeschlossen. 

 
(9) Im Falle einer Verhinderung des Vorsitzenden erhält das Mitglied des Rates, das 

den Vorsitz in der Ausschusssitzung führt, eine zusätzliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe eines Sitzungsgeldes nach der EntschVO NRW 
(ausgenommen Haupt- und Finanzausschuss, § 57 Abs. 3 Satz 1 GO NRW). 

 
(10) Fraktionssitzungen zur Vorbereitung der Gremienarbeit können auch als Telefon- 

bzw. Videokonferenzen und als Online-Sitzungen durchgeführt werden. Für diese 
kann Sitzungsgeld gezahlt werden, wenn eine solche Online-Fraktionssitzung im 
gleichen Rahmen stattfindet wie eine gewöhnliche Fraktionssitzung. Hiervon ist 
auszugehen, wenn nachweislich eine Sitzung vorliegt, zu der im Vorfeld eingeladen 
wurde, an der die üblichen Personen teilnehmen und zur der im Vorfeld ein 



Beratungsgegenstand oder eine Tagesordnung festgelegt wurde. Die Teilnehmer 
einer Online-Fraktionssitzung sind zudem zu Beginn der Sitzung ordnungsgemäß 
vom Vorsitzenden oder der Geschäftsführung durch Aufruf festzustellen und 
schriftlich festzuhalten. Spontane Kontakte zwischen einzelnen 
Fraktionsmitgliedern per Telefon- oder Videoanruf sind nicht als Sitzung zu 
bewerten, so dass hierfür kein Sitzungsgeld gewährt werden kann. 

 
(11) Gremienmitglieder im Sinne des § 113 Abs. 1 GO NRW haben Anspruch auf 

Erstattung von Kosten für Fortbildungsmaßnahmen, die dem Erwerb der 
erforderlichen Sachkunde oder der Wahrnehmung ihrer Gremienaufgaben dienlich 
sind. Dies gilt nur, wenn die Gemeinde Schermbeck der Kostenübernahme vorab 
zustimmt. 

 
(12) Anwendung des Landesreisekostengesetzes 

 
Für die Erstattung von Fahrkosten für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und 
sachkundige Einwohner (§§ 2 und 5 Abs. 1 und 4 EntschVO NRW) ist das 
Landesreisekostengesetz vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1367) in der 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

 
§ 10 (Verdienstausfall, Haushaltsführungsentschädigung) wird zu § 11 

 
 

§ 11 alt (Entzug der Aufwandsentschädigung) 
wird ersatzlos gestrichen. 

 
§ 17 Inkrafttreten 

erhält folgende Fassung 
 
Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 

Artikel 2 
 

Diese Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  




